
Zahl der Vollgeschosse

§ 22 BauNVO

§ 9 (1) Nr. 20 BauGB
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (siehe textl. Festsetzungen § 7)

Geschoßflächenzahl

Gewerbegebiet
(siehe textl. Festsetzungen § 1)

Planzeichenerklärung

0,6

II

§ 9 (1) Nr. 2 BauGBBAUWEISE; BAUGRENZE

Baugrenze

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB

öffentliche Straßenverkehrsfläche

VERKEHRSFLÄCHEN

§ 9 (1) Nr. 15 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes § 9 (7) BauGB

§ 23 BauNVO

§ 16 (2) Nr. 3 BauNVO

§ 16 (2) Nr. 1 BauNVO

§ 8 BauNVO

Private Grünfläche
Zweckbestimmung "Grünzug/ Rahmeneingrünung"
(siehe textl. Festsetzungen § 6 (1))

Straßenbegrenzungslinie

 GE

P

a
abweichende Bauweise, im Sinne einer offenen
Bauweise; ohne Begrenzung der Gebäudelänge
(siehe textl. Festsetzungen § 3)

§ 9 (1) Nr. 20, 25 BauGB

1,2 § 16 (2) Nr. 2 BauNVO

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen § 16 (5) BauNVO

Hmax = maximale Gebäudehöhe in m ü.NHN
(siehe textl. Festsetzungen § 2)

§ 16  BauNVOHmax=
98 m ü.NHN

Grundflächenzahl

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

GRÜNFLÄCHEN

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ,
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung "Grünzug/ Rahmeneingrünung"
(siehe textl. Festsetzungen § 6 (2))

Ö

§ 9 (1) Nr. 13 BauGB

HAUPTVERSORGUNGS- UND
HAUPTABWASSERLEITUNGEN

110 - kV Stromleitung, oberirdisch

§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB

Baum zum Erhalt
(siehe textl. Festsetzungen § 10)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(siehe textl. Festsetzungen § 9)

(a/b)

eingeschränktes Gewerbegebiet
(siehe textl. Festsetzungen § 1(5)) § 8 BauNVO GEe

Wasserleitung, unterirdisch

Telefonleitung, oberirdisch
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Grünzug/
Rahmeneingrünung

P
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25
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(a)

(b)

Grünzug/
Rahmeneingrünung

Grünzug/
Rahmeneingrünung

Grünzug/
Rahmeneingrünung

(*)

(*)

(a)

maßgebl.
Außengeräusch-
pegel 76-79 dB

maßgebl.
Außengeräusch-
pegel 71-75 dB

maßgebl.
Außengeräusch-
pegel 69-70 dB

maßgebl.
Außengeräusch-
pegel 69-70 dB

maßgebl.
Außengeräusch-
pegel 71-75 dB

maßgebl.
Außengeräusch-
pegel 76-79 dB

maßgebl.
Außengeräusch-
pegel 71-75 dB

Beurteilungspegel-
nachts 45 dB(A)

(*)

maßgebl.
Außengeräusch-
pegel 73 dB

maßgebl.
Außengeräusch-
pegel 73 dB

Abgrenzung der Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 3a
„Gewerbegebiet B65“ und Nr. 13 „An der Industriestraße“

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten
der Anlieger, der Gemeinde Nienstädt und Ver-
und Entsorgungsberechtigten zu belastende
Flächen

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung
freizuhalten sind 
(siehe textl. Festsetzungen § 5)

SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Gebäude

172
1

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenzen mit Grenzpunkten

Bemaßung

GFL § 9 (1) Nr. 21 BauGB

§ 9 (1) Nr. 10 BauGB

Mit Leitungsrechten zu Gunsten des
Unterhaltungspflichtigen zu belastende Flächen § 9 (1) Nr. 21 BauGB

2

L

5

Gemarkungsgrenze

§ 9 (5) Nr. 3 und (6) BauGBUmgrenzung von Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind

Bezugspunkt in m ü. NHN für die Begrenzung
der Gebäudehöhe

97,39 m
ü. NHN

max. flächenbezogener Schallleistungspegel [dB(A) m²]
T = Tag, N = Nacht (siehe textliche Festsetzung § 1 (5))

T = 60

N = 45
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten
der Gemeinde Nienstädt und Ver- und
Entsorgungsberechtigten zu belastende Flächen

GFL

Mit Leitungsrechten zu Gunsten des
Unterhaltungspflichtigen zu belastende Flächen

L

Fuß- und Radweg

Grenze der maßgeblichen Außengeräuschpegel, die
Abgrenzung richtet sich nach dem schalltechnischen
Gutachten (siehe textl. Festsetzungen § 11)

§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

45 dB(A) Grenze - Beurteilungspegel nachts und 73 dB
Grenze der maßgeblichen Außengeräuschpegel, die
Abgrenzung richtet sich nach dem schalltechnischen
Gutachten (siehe textl. Festsetzungen § 11)

§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:25.000 (TK 25)
        Maßstab: 1:25.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsichen Vermessungs-
und Katasterverwaltung

Präambel des Bebauungsplanes
(einschl. örtlicher Bauvorschriften)

Aufgrund der  §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und dem § 84 der
Niedersächsischen Bauordnung i.V.m. § 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Nienstädt diesen Bebauungsplan Nr.
21 „Hohes Feld“, einschl. örtlicher Bauvorschriften und einschließlich Teilaufhebung der
Bebauungspläne Nr. 13 „An der Industriestraße“ und Nr. 3a „Gewerbegebiet B 65“, bestehend
aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen - sowie den
nebenstehenden örtlichen Bauvorschriften - als Satzung beschlossen.

Nienstädt, den __.__.____

.....................................
Gemeindedirektorin

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Nienstädt hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Hohes Feld“, einschl. örtlicher Bauvorschriften und
einschließlich Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 13 „An der Industriestraße“ und Nr. 3a
„Gewerbegebiet B 65“, beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am
14.06.2019 ortsüblich bekanntgemacht worden.

Nienstädt, den __.__.____

...........................................
Gemeindedirektorin

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000

Gemarkung: Nienstädt
Flur: 1,6

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2019
   Landesamt für Geoinformation
    und Landesvermessung Niedersachsen
    Regionaldirektion Hameln-Hannover

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (AZ: 188001,
Stand vom 14.03.2019). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Stadthagen, den __.__.____

......................................................................

(Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 „Hohes Feld“, einschl. örtlicher Bauvorschriften und
einschließlich Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 13 „An der Industriestraße“ und Nr. 3a
„Gewerbegebiet B 65“ sowie der Begründung einschl. Umweltbericht wurde ausgearbeitet vom:

Planzeichnung und Begründung: Umweltbericht:

Planungsbüro REINOLD Planungsgruppe Umwelt
Seetorstraße 1a - 31737 Rinteln Gellerser Str. 21 - 31860 Emmerthal
Tel. 05751 - 9646744 Fax: 05751 - 9646745 Tel. 05155 - 5515

Rinteln, den __.__.____ Emmerthal, den __.__.____

.................................... ....................................
Planverfasser Planverfasser

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Nienstädt hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 dem Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 21 „Hohes Feld“, einschl. örtlicher Bauvorschriften und einschließlich
Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 13 „An der Industriestraße“ und Nr. 3a „Gewerbegebiet B
65“ sowie dem Entwurf der Begründung einschl. Umweltbericht zugestimmt und seine öffentliche
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 20.04.2020 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 „Hohes Feld“, einschl. örtlicher Bauvorschriften und
einschließlich Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 13 „An der Industriestraße“ und Nr. 3a
„Gewerbegebiet B 65“, und der Entwurf der Begründung einschl. Umweltbericht sowie die
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 11.05.2020
bis 29.06.2020 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  öffentlich ausgelegen und wurden gem. § 4 a Abs. 4
BauGB zusammen mit der ortsüblichen Bekanntmachung zeitgleich auf den Internetseiten der
Gemeinde Nienstädt und der Samtgemeinde Nienstädt zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Nienstädt, den __.__.____

...................................
Gemeindedirektorin

Erneute, eingeschränkte und verkürzte öffentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Nienstädt hat in seiner Sitzung am 15.07.2020 dem geänderten Entwurf
des Bebauungsplanes Nr. 21 „Hohes Feld“, einschl. örtlicher Bauvorschriften und einschließlich
Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 13 „An der Industriestraße“ und Nr. 3a „Gewerbegebiet B
65“ und dem geänderten Entwurf der Begründung einschl. Umweltbericht zugestimmt und die
erneute, eingeschränkte und verkürzte öffentliche Auslegung gem. § 4 a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der erneuten, eingeschränkten und verkürzten öffentlichen Auslegung wurden am
16.07.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 „Hohes Feld“, einschl. örtlicher
Bauvorschriften und einschließlich Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 13 „An der
Industriestraße“ und Nr. 3a „Gewerbegebiet B 65“ und der geänderte Entwurf der Begründung
einschl. Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen haben vom 05.08.2020 bis 19.08.2020 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 a

Abs. 3 BauGB erneut, eingeschränkt auf die Änderungsgegenstände und verkürzt auf zwei
Wochen öffentlich ausgelegen und wurden gem. § 4 a Abs. 4 BauGB zusammen mit der
ortsüblichen Bekanntmachung zeitgleich auf den Internetseiten der Gemeinde Nienstädt und der
Samtgemeinde Nienstädt zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Nienstädt, den __.__.____

...................................
Gemeindedirektorin

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Nienstädt hat den Bebauungsplan Nr. 21 „Hohes Feld“, einschl. örtlicher
Bauvorschriften und einschließlich Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 13 „An der
Industriestraße“ und Nr. 3a „Gewerbegebiet B 65“, nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3
Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 24.09.2020 als Satzung (§ 10 BauGB) beschlossen sowie
die Begründung (gem. § 9 Abs. 8 BauGB) einschl. Umweltbericht (gem. § 2 a BauGB) gebilligt.

Nienstädt, den __.__.____

......................................
Gemeindedirektorin

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 21 „Hohes Feld“, einschl. örtlicher Bauvorschriften und einschließlich
Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 13 „An der Industriestraße“ und Nr. 3a „Gewerbegebiet B
65“, ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am __.__.____ im Amtsblatt Nr. _/____ für den Landkreis
Schaumburg ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplan Nr. 21 „Hohes Feld“, einschl. örtlicher Bauvorschriften und einschließlich
Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 13 „An der Industriestraße“ und Nr. 3a „Gewerbegebiet B
65“, ist damit am __.__.____ in Kraft getreten.

Nienstädt, den __.__.____

....................................
Gemeindedirektorin

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 21 „Hohes Feld“, einschl.
örtlicher Bauvorschriften und einschließlich Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 13 „An der
Industriestraße“ und Nr. 3a „Gewerbegebiet B 65“, ist die Verletzung von Vorschriften sowie
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges beim Zustandekommen des Bebauungsplanes
und der Begründung einschl. Umweltbericht nicht geltend gemacht worden.

Nienstädt, den __.__.____

....................................
Gemeindedirektorin

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch
Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Rates
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften
eingehalten worden sind.

Nienstädt, den __.__.____

.....................................
Gemeindedirektorin
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§ 2 Werbeanlagen

(1) Größe und Anbringungsort

1. Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Ausnahmsweise zulässig sind 
Hinweistafeln bis zu 1,0 m² auch auf anderen Grundstücken, wenn die Stätte der Leistung auf 
einem rückwärtigen Grundstück oder einem zurückliegenden Grundstücksteil gelegen ist. 
Zulässig sind selbstleuchtende und nicht selbstleuchtende auf die Fassade aufzubringende 

Schriftzüge. In die Schriftzüge dürfen Warenzeichen, Sinnbilder oder Ähnliches einbezogen 
werden. Oberhalb der Trauflinie bzw. Attika sind Werbeanlagen unzulässig.

2. Die Größe der Werbeanlagen an den Gebäuden wird auf 10 m² je Außenwand begrenzt. Diese 
Festsetzung gilt auch für Werbepylone, wobei die Ansichtsfläche auf 10 m² je Ansichtsseite (max.
dreiseitig) begrenzt wird.

(2) Beleuchtung

Die Beleuchtung von Werbeanlagen muss blendfrei sein. Lauf-, Wechsel-, Blink- und
Blitzlichtschaltungen und Anlagen ähnlicher Bauart und Wirkung sind nicht zulässig. Hierzu zählen u.a.
Gegenlichtanlagen, Wendeanlagen, Leitlichtanlagen, Digitalbildanlage, Bild- und Filmprojektionen,
Laseranlagen, Spacecanon, angestrahlte Werbeanlagen, deren Lichtfarbe und Lichtintensität wechselt
sowie Werbeanlagen mit bewegtem Licht.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 5 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder
Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführen lässt oder durchführt, die nicht
den Anforderungen dieser örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung entspricht. Ein Zuwiderhandeln
kann mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von z.Zt. 500.000 € geahndet werden.

III. Hinweise

1. Gesetze und Verordnungen

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung – PlanZV)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 244).

Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 244).

2. Bestandteile des Bebauungsplanes Nr. 21 „Hohes Feld“

Der Bebauungsplan besteht aus dem Teilplan I (Bebauungsplan mit seinen textlichen Festsetzungen
und den örtlichen Bauvorschriften) und den Teilplänen II und III (externe Kompensationsflächen).

3. Archäologischer Denkmalschutz

Konkrete archäologische Kulturdenkmale sind nach derzeitigem Kenntnisstand innerhalb des
Plangebietes nicht bekannt. Das Auftreten archäologischer Bodenfunde ist allerdings aufgrund der
bislang fehlenden systematischen Erhebung nicht auszuschließen.

Aus diesem Grund wird darauf hingewiesen, dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa
Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, Bodenverfärbungen
oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, gem. § 14
Abs. 1 des NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig sind. Sie müssen der zuständigen
Kommunalarchäologie (Tel. 05722/9566-15 oder Email: archaeologie@schaumburgerlandschaft.de) und
der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

4. Ableitung des Oberflächenwassers, Rückhaltung/Versickerung von Niederschlagswasser

Die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser ist aus Gründen des Grundwasser- und
Oberflächengewässerschutzes und der Vermeidung nachteiliger Auswirkungen von großer Bedeutung.
Das innerhalb des Plangebietes anfallende Oberflächenwasser wird an ein Regenrückhaltebecken
nördlich der Stockkampstraße abzuleiten (Flurstück 18/18, Flur 43, Gemarkung Stadthagen), dort
aufzufangen und gedrosselt, sowie schadlos an die Vorflut abgegeben. Für die aktuellen geplanten
Einzugsflächen wird ein erforderliches Beckenvolumen von rund 8.000 m³ für 10-jährigen
Regenereignisses berechnet. Aus der ursprünglichen Planung von 2003 für das RRB steht ein Volumen
9.500 m³, einschließlich eines Puffers von ca. 300 m³ für sich einstellenden Gehölzbewuchs zur
Verfügung. Die Beckendrossel ist auf eine (natürliche) Abflussspende von 5 l/s*ha ausgelegt (damit ca.
130 l/s Drosselabfluss).
Hierdurch werden ein erhöhter Oberflächenwasserabfluss und eine hiermit verbundene Verschärfung
von Hochwasserereignissen in der angebundenen Vorflut vermieden.

5. Militärischer Flugplatz Bückeburg

Das Plangebiet liegt innerhalb des Zuständigkeitsbereiches für militärische Flugplätze gem. § 18a
Luftverkehrsgesetz. Das Plangebiet befindet sich ferner innerhalb des Bauschutzbereiches nach § 12 (3)
Ziffer 1 a LuftVG des militärischen Flugplatzes Bückeburg sowie im Interessengebiet militärischer Funk.

Die Bundeswehr hat keine Bedenken bzw. keine Einwände, solange bauliche Anlagen - einschl.
untergeordneter Gebäudeteile - eine Höhe von 30 m über Grund - nicht überschreiten. Sollte diese Höhe
bei einer späteren Bebauung überschritten werden, sind der Bundeswehr in jedem Einzelfall die
Planungsunterlagen - vor Erteilung einer Baugenehmigung - zur Prüfung zuzuleiten.

Sollte für die Errichtung der Gebäude/Anlagen der Einsatz eines Baukrans notwendig werden, ist hierfür
gemäß § 15 i.V.m. § 12 LuftVG die Genehmigung der militärischen Luftfahrtbehörde dringend
erforderlich. Hierzu sind diese gesondert zur Prüfung und Bewertung beim Luftfahrtamt der Bundeswehr,
Referat 1d, Luftwaffenkaserne Wahn, Postfach 90 61 10 / 529, 51127 Köln (E-Mail:
LufABw1dBauschutz@bundeswehr.org) einzureichen. Für die Beantragung dieser luftrechtlichen
Genehmigung werden folgende Angaben benötigt:

Lageplan und Koordinaten im Koordinatensystem WGS 84
(geographische Daten Grad/Min./Sek.) des Kranstandortes
Maximale Arbeitshöhe in m über Grund und über NN
Standzeit

Die Genehmigung ist vom Bauherrn rechtzeitig vor Baubeginn (mindestens 3 Wochen vorher) bei der
militärischen Luftfahrtbehörde zu beantragen. Aufgrund der Nähe zum Flugplatz kann es zu
Einschränkungen in der Kranhöhe kommen.

Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden
Emissionen, wie Fluglärm etc., beziehen, werden nicht anerkannt.

6. DIN-Vorschriften und Richtlinien

Die zitierten DIN-Vorschriften und Richtlinien werden bei der Samtgemeinde Nienstädt bereitgehalten.

7. Artenliste für standortheimische Gehölzpflanzungen
(siehe textliche Festsetzung §§ 6, 7, 8 und 10)

Die Artenauswahl kann durch weitere, standortgerechte und heimische Gehölzarten ergänzt werden.

Neben den in Tabelle genannten Arten, kann für Stellplätze auch Tilia tomentosa (Silberlinde)
verwendet werden.

8. Artenliste für regionaltypische Obstbäume (siehe textliche Festsetzung § 7)

9. Hinweise zum Anpflanzen, zur Pflege und zum Schutz von Bäumen (Hinweis zu den textlichen
Festsetzungen §§ 6, 7 und 8)

a. Die Pflanzung hat entsprechend DIN 18916 bzw. gemäß FLL Empfehlungen für 
Baumpflanzungen – Teil 2 (2010) zu erfolgen. Die DIN 18920, Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen ist bei 
Baumaßnahmen zu berücksichtigen.

b. Obstbäume auf Streuobstwiesen bedürfen einer fachgerechten und dauerhaften Pflege. In 
den ersten 5 Jahren soll daher ein jährlicher Erziehungsschnitt erfolgen, danach ein 
Erhaltungs- bzw. Pflegeschnitt in ggf. längeren Abständen, spätestens jedoch alle 5 Jahre.

10. Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln (Hinweis zu den textlichen Festsetzungen
§§ 6 und 7)

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, mineralische Stickstoffdüngung und Gülleausbringung ist zu
vermeiden.

11. Pflege der Grünflächen (Hinweis zu den textlichen Festsetzungen § 6)

Die Mahd ist mit Balkenmähwerken durchzuführen.

12. Maßnahmen zum Bodenschutz - Bauphase (siehe textliche Festsetzung § 7)

a. Im Rahmen der Bautätigkeiten sind u.a. die DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18915 Bodenarbeiten, 
DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial sowie E-DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben zu beachten. Arbeitsflächen sind auf das notwendige Maß zu 
beschränken. Der Boden ist im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufzutragen. Die Lagerung von
Boden hat ortsnah, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung und
Wassereinstau geschützt zu erfolgen (u.a. gemäß DIN 19731 und DIN 18917). Das Vermischen 
von Böden verschiedener Herkunft ist zu vermeiden.

b. Die Böden im Plangebiet sind gering bis mäßig verdichtungsgefährdet (siehe entsprechende 
Auswertungskarte auf dem Kartenserver unter http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#). Verdichtungen 
sind dennoch durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden - zum Schutz und zur Minderung der 
Beeinträchtigungen des Bodens. In verdichtungsempfindlichen Abschnitten sollte nur bei 
geeigneten Bodenwasser- und Witterungsverhältnissen gearbeitet werden. Im Rahmen der 
Erschließung des Baugebietes sind bodenschonende Maßnahmen zu berücksichtigen 
(Überfahrungsverbot, Kennzeichnung und Absperrung). Auf verdichtungsempfindlichen Flächen 
sind Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen auszulegen. 
Besonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet 
werden, um Strukturschäden zu vermeiden.

c. Nach Möglichkeit sollte im Bereich von Parkplätzen o.ä. im Plangebiet auch auf eine 
Vollversiegelung zu Gunsten wasserdurchlässige Materialien verzichtet werden, um einige 
Bodenfunktion eingeschränkt erhalten zu können.

13. Bergbau

Das Plangebiet befindet sich im Einflussbereich des ehemaligen Steinkohleabbaus Obernkirchen. Mit
Einwirkungen des stillgelegten Bergbaus auf die Planung ist nach den vorhandenen Unterlagen des
Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie und bei Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen
nicht zu rechnen.

Im Plangebiet befindet sich der Alt-Schacht O-B-II (Koordinaten RW 3511929, 7 HW 5795970).

Da genaue Angaben zur Verfüllung und Sicherungssituation der alten Tagesöffnung nicht vorliegen,
sollte aus Sicherheitsgründen um den Schachtdeckel herum ein Radius von 15 m von Bebauung
freigehalten werden. Im Bebauungsplan ist entsprechend in einem Radius von 15 m um den Schacht
herum eine Fläche, die von der Bebauung freizuhalten ist, festgesetzt.

14. Baugrund

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) wies mit Schreiben vom 02.08.2019 darauf
hin, dass im Untergrund des Planungsgebietes wasserlösliche Gesteine in so großer Tiefe vorzufinden
sind, dass bisher im Gebiet kein Schadensfall bekannt geworden ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe
zurückzuführen ist. Es besteht praktisch keine Erdfallgefahr (Erdfallgefährdungskategorie 1 gemäß
Erlass des Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom
23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Bei Bauvorhaben im Planungsbereich kann daher auf konstruktive
Sicherungsmaßnahmen bezüglich Erdfallgefährdung verzichtet werden, sofern sich auch bei der
Baugrunderkundung keine Hinweise auf Subrosion ergeben. Bei Bauvorhaben sind die
gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen der Baugrunderkundung zu prüfen und festzulegen.

Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der DIN EN
1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN
EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen Erkundung ist nach DIN EN
1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN
1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen zum Baugrund können dem Niedersächsischen
Bodeninformationssystem NIBIS entnommen werden.

Die Hinweise des LBEG ersetzen keine geotechnische Erkundung des Baugrundes.

15. Altstandort - Maßnahmen zum Schutz vor umweltgefährdenden Stoffen

a. Auf dem Flurstück 25/9 befindet sich der Altstandort Nr. 257.026.5.902.0004 (Maschinenbau). 
Betriebsbeginn und -dauer sind nicht bekannt. Potenziell mögliche, kontaminationsrelevante 
Stoffe: LHWK und CKW.

b. Im Rahmen der Bautätigkeiten sind die einschlägigen abfall- und bodenschutzrechtlichen 
Vorschriften im Umgang mit belastetem Bodenmaterial zu beachten. Bei bodenbewegenden 
Tätigkeiten sind eine Freisetzung von Gefahrstoffen und eine Belastung von Mensch und Umwelt
zu vermeiden. Bodenaushub ist dahingehend zu prüfen, ob gefahrenrelevante 
Schadstoffbelastungen vorliegen. Entsprechend belasteter Boden ist ordnungsgemäß schadlos 
zu entsorgen.

16. Externe Kompensation/Artenschutz

Aus den Eingriffen in das Schutzgut Tiere/Pflanzen resultiert ein Kompensationsdefizit unter
Berücksichtigung der internen Maßnahmen des Teilplanes I von 60.307 Werteinheiten (WE). Dieses
Defizit wird durch externe Maßnahmen der Teilpläne II – III kompensiert.
Danach verbleibt noch ein Defizit von 41.141 WE. Zudem ist eine Maßnahme für den Artenschutz
(Feldlerche) erforderlich. Dieses Defizit bzw. die Artenschutzmaßnahme Feldlerche sollen anteilig extern
im Ökopool „Nördlich der Stockkampstraße“ und „Meinefeld“ der Gemeinde Nienstädt sowie im Ökopool
„Seggebruch/Bückebruch“ der Gemeinde Seggebruch kompensiert werden bzw. erfolgen. Nachfolgend
werden die entsprechenden Flächen und Maßnahmen dokumentiert:

          Abb.: Übersicht der externen Kompensationsflächen (Ökopoolflächen), Kartengrundlage: TK 50,
M. 1:50.000 i.O., © 2019 LGLN, RD Hameln-Hannover, Katasteramt Rinteln

a. Ökopool „Nördlich der Stockkampstraße“

Es handelt sich um die Flurstücke 18/9 und 18/18, Flur 43, Gemarkung Stadthagen unmittelbar nördlich
angrenzend an das Plangebiet. Im Ausgangszustand ist überwiegend eine Ackerfläche mit angrenzend
Graben und halbruderaler Staudenflur im Norden und Westen und einem kleinen Rückhaltebecken auf
dem Flurstück 18/9.

Vorgesehen ist die Anlage eines naturnahen Stillgewässers als Rückhaltebecken bestehend aus drei
kleineren Becken mit Dauerstau innerhalb eines größeren Beckens ohne Dauerstau, mit Brachflächen
zur Entwicklung von Wald. Angrenzend sind Wald, Feldgehölz, mesophiles Grünland und halbruderale
Gras-/Staudenflur vorgesehen. Die Gesamtfläche beträgt 21.178 m², das Aufwertungspotenzial 41.152
Werteinheiten.

Hiervon wurden bereits 14.105 Werteinheiten für den B-Plan Nr. 15 „Kleefeld“ beansprucht, sodass noch
27.047 Werteinheiten zur Verfügung stehen.

Umsetzung: Die Umsetzung  des Ökopools erfolgt im Zusammenhang mit der Realisierung des
Regenrückhaltebeckens für das Gewerbegebiet in diesem Bereich bzw. nach dessen Fertigstellung. Die
entsprechenden Maßnahmen sind jedoch spätestens zwei Vegetationsperioden nach Fertigstellung des
Regenrückhaltebeckens fertig zu stellen.

Abb.: Lage der Ökopoolfläche „Nördlich der Stockkampstraße“, Kartengrundlage: AK 5, Maßstab
1:5.000 i.O. © 2019 LGLN, RD Hameln-Hannover, Katasteramt Rinteln

b. Ökopool „Meinefeld“

Es handelt sich um die Flurstücke 13/7 und 13/13, Flur 8, Gemarkung Nienstädt. Die Fläche wurde
ursprünglich als Acker genutzt, es wurden dort in den letzten Jahren bereits mehrere Maßnahmen
(Grünlandentwicklung, Gehölzpflanzungen) entsprechend der Maßnahmenplanung umgesetzt. Die
Fläche hat eine Größe von ca. 8.310 m², was einer Aufwertung von 16.620 Werteinheiten bei den
durchgeführten Maßnahmen entspricht.

Nach Abzug der Bedarfe für die 3. Änderung B-Plan Nr. 13 „An der Industriestraße“ sowie den B-Plan

Nr. 15 „Kleefeld“, zuzüglich interner Gehölzpflanzungen stehen aus dem Ökopool noch 3.185
Werteinheiten zur Verfügung.

Mit Stellungnahme vom 22.07.2019 weist die PLEdoc GmbH darauf hin, dass innerhalb der Fläche des
„Ökopools Meinefeld“ eine Ferngasleitung mit Betriebskabel der Open Grid Europe GmbH in einem 8 m
breiten Schutzstreifen (4 m beiderseits der Leitungsachse) verläuft. Es wird zum Zeitpunkt der
Aufstellung des Bebauungsplanes davon ausgegangen, dass die vorhandene Ferngasleitung bei den
bereits erfolgten Pflanzmaßnahmen berücksichtigt wurde. Bei Pflanzungen ist der Leitungsträger vorab
einzubinden.

Neuanpflanzungen von Bäumen, Hecken und tiefwurzelnden Sträuchern sollten grundsätzlich nur
außerhalb des Schutzstreifenbereiches erfolgen, um eine gegenseitige Beeinträchtigung zu vermeiden.
Um eventuelle Fehlanpflanzungen zu vermeiden, ist ein Pflanzplan eingereicht werden. Dies dient dem
Schutz der Versorgungsanlagen sowie dem Erhalt der Zugänglichkeit und Einsehbarkeit der
Leitungstrasse. Die Anforderungen und Vorkehrungen sind gem. DVGW Merkblatt GW 125 einzuhalten.

Umsetzung: Die Maßnahmenumsetzung ist bereits erfolgt.

Abb.: Lage der Ökopoolfläche „Meinefeld“, Kartengrundlage: AK 5, Maßstab 1:5.000 i.O. © 2019
LGLN, RD Hameln-Hannover, Katasteramt Rinteln

c. Ökopool „Seggebruch/Bückebruch“

Für die Feldlerche wird für ein betroffenes Brutpaar in Anlehnung an die Empfehlungen der Region
Hannover (2018) eine (Dauer-)Brachestreifen von 2.000 m² bei einer Breite von mind. 10 m als
CEF-Maßnahme auf dem Flurstück 6/5, Flur 4, Gemarkung Schierneichen-Deinsen, angelegt. Hierzu
wird ein geeigneter Maßnahmenteil der Ökopoolfläche Seggebruch/ Bückebruch herangezogen.

Die Poolfläche befindet sich nördlich der L 446 zwischen den Ortslagen Rusbend und Deinsen. Das
Flurstück ist insgesamt ca. 5 ha groß. Die östliche Hälfte der Fläche (ca. 2,5 ha) ist als
Kompensationspoolfläche entwickelt, kombiniert als Extensivgrünland und als Blühstreifen.

Es werden hier 2.000 m² der Ökopoolfläche (Blühstreifen) für die Feldlerche herangezogen, davon
werden 50 % als reine Artenschutzmaßnahme gewertet (1.000 m² als zentraler, störungsarmer
Maßnahmenteil für die Feldlerche). 1.000 m² zusätzlich auch für den allgemeinen Ausgleich. D.h. von
4.000 hierdurch vom Pool abzurechnenden Werteinheiten werden (nur) 2.000 Werteinheiten für die
„normale“ Kompensation (multifunktional) verwendet. Zusätzlich zu diesen 2.000 m² mit funktionaler
Bindung bzw. den entsprechenden 4.000 Werteinheiten werden weitere 8.909 Werteinheiten aus

dem Ökopool für den allgemeinen Ausgleich herangezogen.

Im vorliegenden Fall werden dabei nicht nur die Punkte genutzt, sondern es wird auch die
artenschutzrechtliche Wirksamkeit des Blühstreifens für die Feldlerche herangezogen. Da hier bisher
keine konkrete Artenschutzmaßnahme zugeordnet ist, kann der Blühstreifen als artenschutzrechtliche,
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme berücksichtigt werden. Hierzu sind 2.000 m² im Zentrum (Abstand
zu Gehölzen am Rand) erforderlich, d. h. bei 20 m Breite 100 m Länge, bei einer Gesamtlänge des
Streifens von ca. 160 m und einer Gesamtfläche von 3.218 m². Die weiteren Punkte werden allgemein

aus den zur Verfügung stehenden Werteinheiten des Ökopool gebucht.

Umsetzung: Die Maßnahmenumsetzung ist bereits erfolgt.

Abb.: Lage der Ökopoolfläche „Seggebruch/Bückebruch“, Kartengrundlage: AK 5, Maßstab
1:5.000 i.O. © 2019 LGLN, RD Hameln-Hannover, Katasteramt Rinteln

17. Hinweise zu Maßnahmen und sonstigen Regelungen für den Artenschutz

a. Die Baufeldfreiräumung und Baumfällungen oder Gehölzrückschnitte sind aus 
artenschutzrechtlichen Gründen nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar 
(außerhalb der Brutzeit) zulässig. Ein abweichender Baubeginn innerhalb der Brutzeit ist im 
Einzelfall bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Schaumburg zu beantragen und nur
nach vorheriger Prüfung und Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde zulässig.

b. Im Baufeld sind ggf. vorhandene Höhlenbäume vor Fällung auf Fledermausbesatz zu kontrollieren
und die Ergebnisse zu dokumentieren (Fachmann für Fledermäuse). Der Bericht ist vor Fällung 
der Höhlenbäume der Naturschutzbehörde des Landkreises Schaumburg zur Prüfung vorzulegen.
Die Fällung eines durch Fledermäuse genutzten Höhlenbaumes ist im Einzelfall bei der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreis Schaumburg zu beantragen und nur nach vorheriger Prüfung
und Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde zulässig.

c. Die unter Punkt a. und b. genannten Vorgaben gelten entsprechend beim Abriss von 
Altgebäuden, sofern dort ein Besatz durch brütende Vögel oder eine Quartiernutzung durch 
Fledermäuse durch eine Fachperson nicht verneint werden kann. In Abstimmung mit der UNB 
sind dann ggf. zusätzliche Maßnahmen (Ersatznisthilfen, -quartiere) zu bestimmen.

d. In Bezug auf das Vorkommen der Waldeidechse sind folgende Vorgaben zu beachten:

- Die südlich an den zu sichernden Bereich (Fläche mit Bindungen an den Erhalt gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) angrenzenden Flächen (siehe Festsetzung § 9) sind vorzugsweise
(wie derzeit teilweise schon) als Grünflächen zu entwickeln bzw. zu belassen.

- Sofern zukünftig eine bauliche (Wieder-)Nutzung bzw. eine Beseitigung der bisherigen 
Lagerplatzstrukturen vorgenommen werden sollte, sind die dort vorhandenen Gehölze nur 
im Zeitraum Oktober bis Februar zu entfernen. (Pot.) Winterverstecke bzw. Verstecke der 
Art sind im Bereich der nachgewiesenen Vorkommen danach im Frühjahr (Mitte März / 
Mitte April) oder im Spätsommer (August/September, vor der Winterruhe) in der 
Aktivitätsphase der Art mit Kleintechnik vorsichtig zu entnehmen, um ein Abwandern, eine 
Flucht der Tiere zu ermöglichen.

- Die entsprechenden Strukturen (sofern unbedenklich hinsichtlich Material und Schadstoffe)
sind in den zu sichernden Bereich (Fläche mit Bindungen an den Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr.
25 b BauGB) bzw. verbleibende/vorhandene Grünflächen als Habitatelemente zu 
verbringen.

e. Einer zeitweisen Ruderalisierung von (ungenutzten) Flächen innerhalb des Plangebietes und 
damit der Entwicklung neuer pot. Brutstandorte ist im Bedarfsfall durch z. B. regelmäßige Mahd 
(min. 1x jährlich im September) entgegenzuwirken.

Teilplan III
Maßstab 1:2.000

Teilplan I
Maßstab 1:1.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2019               Landesamt
für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2019               Landesamt
für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Beiplan Immissionschutz (siehe textl. Festsetzungen § 11)  - Maßstab 1:2.000

I. Textliche Festsetzungen

§ 1 Art der baulichen Nutzung - Gewerbegebiet
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO)

(1) Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebietes (GE/GEe-Gebiet) sind nachfolgend
aufgeführte Nutzungen gem. § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig:

a. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
b. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

(2) Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebietes (GE/GEe-Gebiet) sind nachfolgend
aufgeführte Nutzungen gem. § 8 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO und § 8 Abs. 3 BauNVO
ausnahmsweise zulässig:

a. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und
Baumasse untergeordnet sind (siehe § 11 Abs. 3 der textlichen Festsetzungen)

b. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(3) Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebietes (GE/GEe-Gebiet) sind nachfolgend
aufgeführte Nutzungen gem. § 8 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO und § 8 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 6
BauNVO unzulässig:

a. Vergnügungsstätten,
b. Tankstellen,
c. Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S. von § 3 Abs. 5 a BImSchG bilden oder Teil eines solchen

Betriebsbereiches wären (Störfall) (gem. § 1 Abs. 9 BauNVO).

(4) Der Verkauf von Waren an Endverbraucher ist nur zulässig, wenn diese im Zusammenhang mit dem auf
dem Betriebsgrundstück ausgeübten Herstellungs-, Bearbeitungs-, Reparatur- oder
Dienstleistungsgewerbe stehen und diese Nutzung nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche
einnimmt (gem. § 1 Abs. 9 BauNVO).

(5)      Festsetzungen zur Eigenschaft der in den GEe-Gebieten zulässigen Betriebe
          (gem. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)

a. Das Gewerbegebiet ist gem. § 1 Abs. 4 BauNVO gegliedert; betriebliche Nutzungen im
festgesetzten GEe-Gebiet werden gem. § 1 Abs. 5 BauNVO wie folgt eingeschränkt:

Zulässig sind Vorhaben, deren Geräuschemissionen die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Emissionskontingente (LEK) nach DIN 45691 weder tags (06:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts 
(22:00 bis 06:00 Uhr) überschreiten:

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)/m²

b. Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben erfolgt nach DIN 45691:2006-12,
Abschnitt 5, Gleichungen (6) oder (7).

c. Die Beurteilungspegel von Anlagengeräuschen sind nach den Regelungen der zum Zeitpunkt der
Genehmigung gültigen Fassung der TA Lärm zu ermitteln.

§ 2     Höhenbegrenzung baulicher Anlagen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 BauNVO)

(1) Die maximale Höhe der baulichen Anlagen im GE/GEe-Gebiet ist durch Planzeichen festgesetzt. Als
Gebäudehöhe wird der höchste Punkt der Dachhaut definiert.

(2) Gemäß § 31 (1) BauGB können von der im Bebauungsplan festgesetzten Höchstgrenze der Höhe
baulicher Anlagen Ausnahmen zugelassen werden, soweit diese aus

a. immissionsschutzrechtlichen Gründen (z.B. Schornsteine) oder
b. aus Gründen des technischen Betriebs (z.B. Aufzüge, Silos, usw.)

erforderlich sind.

Für die Ausnahmen nach a) bis b) wird die Überschreitung des im Bebauungsplan festgesetzten
Höhenmaximums (müNHN) auf max. 3 m festgesetzt.

(3) Der Bezugspunkt für die Ermittlung der o.g. Höhen ist im Bebauungsplan durch Planzeichen festgesetzt.

§ 3 Abweichende Bauweise (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebietes (GE/GEe-Gebiet) gilt eine
abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise ohne Begrenzung der Gebäudelänge.

§ 4 Baugrenzen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 Abs. 3 und 5 BauNVO)

Innerhalb des festgesetzten GEe-Gebietes können im Bereich der mit einem (*) gekennzeichneten, von
Bebauung freizuhaltenden Fläche (Sicherheitsradius um Schachtdeckel, siehe Hinweis Nr. 13)

Überschreitungen von den festgesetzten Baugrenzen bis max. 5 m ausnahmsweise zugelassen werden,
wenn die Bergaufsicht Clausthal-Zellerfeld dieser Ausnahme in Bezug auf die verfüllte Tagesöffnung
zustimmt. Die parallel zur B 65 festgesetzte, von Bebauung freizuhaltende Fläche ist von dieser

Ausnahme zur Überschreitung ausgenommen.

§ 5 Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Innerhalb der im Bebauungsplan (Teilplan I) festgesetzten Flächen, die von der Bebauung freizuhalten
ist, sind bauliche Anlagen aller Art sowie Aufschüttungen unzulässig.

§ 6 Grünflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

(1) Private Grünfläche (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 b BauGB)/ Flächen, die von der Überbauung
freizuhalten sind – Bauverbotszone (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. § 9 FStrG)

1. Auf der im Bebauungsplan festgesetzten privaten Grünfläche (P) mit der Zweckbestimmung 
„Grünzug/Rahmeneingrünung“ ist eine extensive Grünstruktur als halbruderaler blüten- und 
samenreicher Gras-/Staudensaum zu entwickeln. Die Fläche ist hierzu mit einer regionaltypischen
Saummischung (zertifiziertes Regiosaatgut, heimische Arten, 100% Kräuteranteil) anzusäen. Auf
der mit einem (*) gekennzeichneten privaten Grünfläche (P) ist der vorhandene Grünstreifen 
durchgängig zu extensivieren bzw. hinsichtlich der Pflege zu optimieren. Vorhandene Gehölze 
sind zu erhalten. Eine Mahd ist einmal jährlich im Herbst (Oktober) oder Spätwinter (15. Februar 
bis 15. März) zulässig. Das Mähgut ist zu entfernen. Bei erkennbaren Fehlentwicklungen (z. B. 
Dominanzbestände von einzelnen Arten, starke Vergrasung, Artenverarmung) ist das 
Mahdregime in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde anzupassen. Im Bereich des 
festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes ist die Anlage eines Fuß- und Radweges zulässig.

2. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten privaten Grünfläche (P) mit der Zweckbestimmung
„örtliche Grünfläche“ ist die Errichtung baulicher Anlagen und Aufschüttungen aller Art unzulässig.

3. Die unter Abs. 1 Nr. 1 festgesetzten Ansaat-/Pflanzmaßnahmen sind unmittelbar nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 21 „Hohes Feld“, spätestens zum Beginn der 
darauffolgenden Vegetationsperiode umzusetzen. Die auf den mit (*) gekennzeichneten privaten 
Grünflächen festgesetzten Maßnahmen sind unmittelbar nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes
Nr. 21 „Hohes Feld“ umzusetzen. Die Maßnahme dient als artenschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme).

(2) Öffentliche Grünfläche (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

1. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grünfläche (Ö) mit der 
Zweckbestimmung „Grünzug/Rahmeneingrünung“ ist eine extensive Grünstruktur mit einer 
Strauchgruppe zu entwickeln. Die vorhandene Fläche ist hierzu extensiv zu pflegen. Eine Mahd 
ist 2x (– 3x) jährlich zulässig (1. Mahd zwischen 01.06. und 15.06., 2. Mahd im August, 3. Mahd 
ggf. im Oktober). Pflanzung einer Strauchgruppe (15 - 20 Stk.) ist im westlichen Teil außerhalb 
des Leitungsrechtes (Abstand hierzu mind. 2,5 m) und von freizuhaltenden Sichtdreiecken 
vorzusehen. Die Pflanzung hat im Pflanzraster von ca. 1,5 x 1,5 m zu erfolgen. Die Artenauswahl
richtet sich nach der Artenliste unter Hinweis Nr. 7.

2. Die unter Abs. 2 Nr. 1 festgesetzten Maßnahmen sind nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
Nr. 21 „Hohes Feld“ umzusetzen. Die Maßnahme ist jedoch spätestens zwei Vegetationsperioden
nach Inkrafttreten fertig zu stellen.

§ 7 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(1) Anlage einer Gehölzpflanzung und eines Gras-/Staudensaum (Teilplan I)

1. Auf den im Bebauungsplan (Teilplan I) festgesetzten und mit einem (a) gekennzeichneten 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) ist eine mehrreihige, freiwachsenden 
Gehölzpflanzung zu realisieren:

a. Es sind standortgerechte, im Naturraum heimische Sträucher und Bäume zu pflanzen, zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

b. Die Pflanzungen sind zu 20 % aus Bäumen als Heister und zu 80 % aus Sträuchern 
herzustellen. Die zu pflanzenden baumartigen Laubgehölze sind als Heister, mind. 2 x 
verpflanzt, 150 - 200 cm hoch und die Sträucher, mind. 2 x verpflanzt, 60 - 100 cm hoch zu
pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach Angaben der Artenliste unter Hinweis Nr. 7.

c. Die Pflanzung ist so anzulegen und zu pflegen, dass sich ein dichtes, artenreiches, frei 
wachsendes Gehölz entwickeln kann. Die Pflanzung hat nach dem Pflanzraster von 1 x 1 m
oder 1,5 x 1,5 m, zu erfolgen, so dass sich eine mind. 7 – 10 reihige Gehölzpflanzung mit 
beidseitig vorgelagertem Saum von mind. 2 – 2,5 m Breite ergibt.

d. In Abständen von ca. 40 - 60 m sind ca. 20 m lange Abschnitte als Saumstruktur zu 
entwickeln und nicht zu bepflanzen. Diese Flächen sind mit einer regionaltypischen 
Wiesen- oder Saummischung (zertifiziertes Regiosaatgut, heimische Arten, 100% 
Kräuteranteil) anzusäen. Mahd sporadisch alle 2 – 3 Jahre im Herbst (September/Oktober).
Als Strukturanreicherung sind in die Saumabschnitte Totholzelemente (Baumstubben, 
dickere Äste/Kronenholz, Stammabschnitte) oder Lesesteinhaufen einzubringen. Je 
Abschnitt max. ein Element mit einer Grundfläche von ca. 2 x 2 m bis 3 x 3 m und einer 
Höhe bis 1,0 m. Das festgesetzte Geh-/Fahr- und Leitungsrecht ist als Saum von Gehölzen
und den o. g. Elementen freizuhalten.

e. Eine Anrechnung auf § 8 ist nicht zulässig.

2. Auf den im Bebauungsplan (Teilplan I) festgesetzten und mit einem (b) gekennzeichneten 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) ist eine extensiv gepflegte Grünstruktur als 
halbruderaler blüten- und samenreicher Gras-/Staudensaum entsprechend § 6 Abs. 1 Nr. 1 zu 
entwickeln.

3. Die unter Nr. 1 und 2 festgesetzten Maßnahmen sind nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr.
21 „Hohes Feld“ umzusetzen. Die Maßnahme ist jedoch spätestens zwei Vegetationsperioden 
nach Inkrafttreten fertig zu stellen.

(2) Anlage einer Streuobstwiese (Teilplan II)

1. Innerhalb der im Bebauungsplan (Teilplan II) festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
ist das vorhandene ruderalisierte Extensivgrünland als Streuobstwiese mit extensiv genutztem 
Grünland zu entwickeln. Vorhandene Gehölze und Saumstrukturen sind zu erhalten.

a. Es sind regionaltypische Obstbäume als Hochstamm gem. der Artenliste unter Hinweis Nr.
8 in versetzten Reihen zu pflanzen. Die Pflanzabstände betragen ca. (10-) 15 m zwischen 
den Bäumen und Reihen. Vom Weg (Flst. 12) und den Flurstücksgrenzen ist jeweils ein 
Abstand von 5 m einzuhalten. Es sind unter Berücksichtigung dieser Vorgaben mindestens
15 Bäume zu pflanzen.

b. Die Gehölze sind gemäß DIN 18916 fachgerecht zu pflanzen, gegen Wildverbiss und 
Wühlmäuse zu schützen und fachgerecht zu verankern. Pflanzung von Hochstämmen, 
Stammumfang mind. 8-10 cm.

c. Im Bereich der die Fläche querenden und im Bebauungsplan festgesetzten 100 
kV-Freileitung ist mit der Bepflanzung ein Abstand von 15 m beidseits zur Leitungsachse 
einzuhalten. In diesem Abstand sind weniger hochwüchsige Apfelbäume zu pflanzen.

d. Die Fläche ist extensiv zu nutzen:
Zweimalige Mahd pro Jahr, 1. Schnitt abhängig von Witterung und Bestandsentwicklung 
innerhalb eines Mahdfensters vom 01.06. bis 15.06. jeden Jahres, 2. Schnitt mind. 8 
Wochen nach dem ersten (Anfang/Mitte August); Abtransport des Mähgutes. Ab dem 
15.03. bis zur ersten Mahd keine mechanischen Pflegearbeiten (schleppen, striegeln etc.).

2. Die unter Nr. 1 festgesetzten Maßnahmen sind nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 21 
„Hohes Feld“ umzusetzen. Die Maßnahme ist jedoch spätestens zwei Vegetationsperioden nach 
Inkrafttreten fertig zu stellen.

(3) Anlage einer Streuobstwiese (Teilplan III)

1. Innerhalb der im Bebauungsplan (Teilplan III) festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
ist das vorhandene Intensivgrünland als Streuobstwiese mit extensiv genutztem Grünland zu 
entwickeln. Vorhandene Gehölze sind zu erhalten.

a. Es sind regionaltypische Obstbäume als Hochstamm gem. der Artenliste unter Hinweis Nr.
8 in versetzten Reihen zu pflanzen. Die Pflanzabstände betragen ca. (10-) 15 m zwischen 
den Bäumen und Reihen. Vom Weg (Flst. 134/2) und den Flurstücksgrenzen ist jeweils ein
Abstand von 5 m einzuhalten. Es sind unter Berücksichtigung dieser Vorgaben mindestens
20 Bäume zu pflanzen.

b. Die Gehölze sind gemäß DIN 18916 fachgerecht zu pflanzen, gegen Wildverbiss und 
Wühlmäuse zu schützen und fachgerecht zu verankern. Pflanzung von Hochstämmen, 
Stammumfang mind. 8-10 cm.

c. Die Fläche ist extensiv zu nutzen:
Zweimalige Mahd pro Jahr, 1. Schnitt abhängig von Witterung und Bestandsentwicklung 
innerhalb eines Mahdfensters vom 01.06. bis 15.06. jeden Jahres, 2. Schnitt mind. 8 
Wochen nach dem ersten (Anfang/Mitte August); Abtransport des Mähgutes. Ab dem 
15.03. bis zur ersten Mahd keine mechanischen Pflegearbeiten (schleppen, striegeln etc.).

Alternativ kann auch eine extensive Beweidung mit max. 1,5 GV (Großvieheinheiten)/ha als
Besatzstärke während der Weideperiode erfolgen. Eine Winterbeweidung ist hierbei nicht 
zulässig, es gilt hierfür der Zeitraum zwischen dem 31.10. und dem 01.05. des Folgejahres.
Bei einer Beweidung sind die Bäume fachgerecht und angepasst an die Weidetiere vor 
Verbiss zu schützen (z. B. Schutzgatter bzw. Dreibock-Verankerung mit Konterlattung/ 
Querriegel und verbisssicherer Umwicklung).

2. Die unter Nr. 1 und 2 festgesetzten Maßnahmen sind nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr.
21 „Hohes Feld“ umzusetzen. Die Maßnahme ist jedoch spätestens zwei Vegetationsperioden 
nach Inkrafttreten fertig zu stellen.

(4) Zuordnung der Kompensationsmaßnahmen (gem. § 9 Abs. 1a BauGB)

Die in den Teilplänen II und III festgesetzten Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und die auf

- den Flurstücken 18/9 und 18/18, Flur 43, Gemarkung Stadthagen,
- den Flurstücken 13/7 und 13/13, Flur 8, Gemarkung Nienstädt und
- dem Flurstück 6/5, Flur 4, Gemarkung Schierneichen-Deinsen

vorgesehenen Maßnahmen für den Artenschutz und zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und
Landschaft sind entsprechend dem Versiegelungsgrad (Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft)
anteilig den Baugrundstücken und neu entstehenden Verkehrsflächen im Geltungsbereich der
Bebauungspläne Nr. 21 „Hohes Feld“ (Teilplan I) zugeordnet. Hinweis: Die Durchführungsverpflichtung
sowie Lage, Art und Umfang der externen Ausgleichsmaßnahmen werden in städtebaulichen Verträgen
gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zwischen der Gemeinde Nienstädt und den Eigentümern der
Ausgleichsflächen gesichert.

(5) Maßnahmen für den Artenschutz

Innerhalb der festgesetzten GE/GEe-Gebiete und öffentlichen Verkehrsflächen sind zur Beleuchtung der
Fahrwege, Stellplatzanlagen, Grünflächen und Außenflächen im Bereich der Gebäude
insektenfreundliche Leuchtmittel und Beleuchtungen mit warm-weißem LED-Licht (max. 3.000 Kelvin) zu
verwenden.

(6) Behandlung des Oberbodens

Oberboden ist, sofern für die Realisierung von Bauvorhaben erforderlich, vor Baubeginn abzuschieben
und einer ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen. Mit Oberboden ist schonend umzugehen. Er ist in
einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu bewahren (siehe
Hinweis Nr. 12). Der Oberboden ist nach Abschluss der Bauarbeiten auf allen verbleibenden temporären
Bauflächen wieder einzubringen (Wiederandeckung).

§ 8 Anpflanzen von Bäumen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

(1) Innerhalb der festgesetzten GE-Gebiete ist je angefangene 400 m² der nach Maßgabe der GRZ einschl.
der gem. § 19 Abs. 4 BauNVO zulässigen Überschreitung der GRZ nicht überbaubaren
Grundstücksanteile ein mittel- oder großkroniger Baum zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu
ersetzen. Die zu pflanzenden Laubbäume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von mind.
14-16 cm in 1 m Höhe (H 14/16, 3xv, mB) zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach Angaben der
Artenliste unter Hinweis Nr. 7.

(2) Innerhalb der festgesetzten GE-Gebiete ist je angefangene 12 Stellplätze zwischen den Stellplätzen als
gliederndes Element ein Laubbaum einschl. Baumscheibe (mind. 6 m² in offener oder geschlossener
Bauweise) anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang von Gehölzen ist entsprechender
Ersatz zu pflanzen. Die Pflanzqualität richtet sich nach Abs. 3. Die Artenwahl richtet sich nach Angaben
der Artenliste unter Hinweis Nr. 7.

(3) Bäume, die gem. Abs. 2 im Bereich von Stellplätzen gepflanzt werden, sind mit mind. 2,20 m
Stammhöhe (für spätere Aufastung) und mit einem Stammumfang von mind. 18 cm (H 18/20, 3xv, mB)
zu pflanzen. Im Bereich von Verkehrsflächen ist ein wirksamer Anfahrschutz anzubringen.

(4) Die in (1) und (2) festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind nach Beginn der Hochbaumaßnahmen bzw.
Beginn der Errichtung von Stellplätzen auszuführen. Die genannten Pflanzmaßnahmen sind jedoch
spätestens nach 2 Vegetationsperioden ab Baubeginn fertigzustellen.

§ 9 Flächen mit Bindungen an den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 b BauGB)

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Fläche mit Bindungen an den Erhalt von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist der vorhandene Gehölz- und Saumstreifen als Habitat der
Waldeidechse zu erhalten und zu sichern. Die vorhandene mit Saumelementen, lückenreichen
Totholzstrukturen und Lesestein-/Schutthügeln /-elementen durchsetzte lückige, offene Heckenstruktur
ist zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu sind im westlichen Teil 1- 2 größere Gehölze im Zeitraum von
Oktober bis Februar (01.10. bis 28.02) zu entnehmen. Das stärkere Holz ist als Totholz im Bestand
aufzuschichten. Die im Bestand vorhandenen Schutt-/Schotterhügel sind (sofern in Bezug auf
Schadstoffe unbedenklich) zu erhalten. Die Fläche ist regelmäßig alle 3 – 5 Jahre aufzulichten um eine
flächige Verbuschung zu vermeiden.

§ 10 Erhalt von Einzelbäumen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Die im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei
Abgang durch gleichartige zu ersetzen. Die als Ersatz zu pflanzenden Laubbäume sind als Hochstamm
mit einem Stammumfang von mind. 14 cm (H 14/16, 3xv, mB) zu pflanzen. Die Artenauswahl richtet sich
nach der Artenliste unter Hinweis Nr. 7.

§ 11 Lärmschutz innerhalb der festgesetzten GE-/GEe-Gebiete
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Aufgrund der am Tage und nachts bereichsweisen Überschreitungen der schalltechnischen
Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ für „Gewerbegebiete“
durch den Verkehrslärm der B 65 sind Maßnahmen zum Schallschutz vorzusehen:

(1) Innerhalb der als Gewerbegebiet (GE/GEe) festgesetzten Flächen sind bis zu einem Abstand von
rd. 45 m von der Achse der B 65 Außenwohnbereiche (Terrassen) und Fenster von schutzbedürftigen
Aufenthaltsräumen vorzugsweise auf der der B 65 abgewandten Gebäudeseite anzuordnen.

(2) Bis zu einem Abstand von rd. 310 m (entspricht der 45 dB(A)-Nachtisophone) von der Achse der B 65
ist bei Nutzungen gem. § 1 Abs. 2 Buchst. a der textlichen Festsetzungen (Betriebsleiterwohnen gem. §
8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO) nachts ein ausreichender Luftwechsel bei geschlossenem Fenster
sicherzustellen. Dies kann z.B. durch den Einbau schallgedämmter Lüftungseinrichtungen erfolgen.

(3) Nutzungen gem. § 1 Abs. 2 Buchst. a der textlichen Festsetzungen (Betriebsleiterwohnen gem. §
8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO) sind, ausgehend von der B 65, bis zu einem Außengeräuschpegel von 73
dB ausgeschlossen (siehe Planzeichnung).

(4) Es sind die sich aus den in der Planzeichnung festgesetzten maßgeblichen Außengeräuschpegeln
nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ergebenden Anforderungen an den baulichen Schallschutz
umzusetzen.

(5) Die Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen R`w,ges werden gemäß DIN
4109-1:2018-01, Gleichung 6 je nach Raumart in Abhängigkeit vom maßgeblichen Außenlärm La
bestimmt:

R’w,ges = La - KRaumart

Dabei ist
KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;
KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;
La der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5 

(bzw. nach DIN 4109-2:2016-07, 4.4.5 gemäß der E DIN 
4109-1/A1:2017-01, somit beziehen sich die Regelungen des 
bauaufsichtlich eingeführten Teils der Norm auf eine Bemessung 
des baulichen Schallschutzes ohne Spektrumanpassungswert).

(6) Abweichungen von den Absätzen 1 bis 4 können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn im
Einzelfall auf der Grundlage einschlägiger Regelwerke der Nachweis erbracht wird, dass z.B. durch die
Gebäudegeometrie an Fassadenabschnitten geringere maßgebliche Außengeräuschpegel als
festgesetzt erreicht werden können.

II. Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO)

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften erstreckt sich nur auf die im
Bebauungsplan festgesetzten GE-Gebiete.

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2019               Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen


